
Kurztext: 
Die Klägerin war 1992 in ihrer Wohnung für eine fremdfinanzierte Immobilienfondsbeteiligung 
geworben worden. Der Darlehensvertrag enthielt zwar eine Belehrung über ein 
Widerrufsrecht, diese war jedoch fehlerhaft. 1998 hatte die Klägerin das Darlehen 
zurückbezahlt. Im Jahr 2002 widerrief sie den Darlehensvertrag und verlangt nunmehr die 
von ihr an die Bank gezahlten Beträge Zug um Zug gegen Übertragung der Fondsbeteiligung 
zurück. Ihre Schadensersatzforderung beläuft sich auf ca. 82.000,-- €. 
 


